
 

  
 
 

 

Konditionen der Jobbörse 
 
Wir können Arbeitskräfte stellen für folgende Tätigkeiten: 
 

• Zügeln: Möbel zerlegen und wieder zusammensetzen, Schachteln nach Anweisung einpacken, 
Gegenstände von der Wohnung zum Zügelauto tragen und umgekehrt. Wertvolle bzw. sehr schwere 
Gegenstände wie Klaviere oder Aquarien benötigen i. d. R. spezielle Hilfsmittel, über welche wir nicht 
verfügen! Beschädigungen an Böden, Treppenhauswänden und den Möbeln selbst wollen weder Sie 
noch wir riskieren. Auch das Zügelauto kann nicht über uns gemietet werden. 

• Gartenarbeiten: Umgraben, jäten, Kompost verteilen, Hecken und Sträucher schneiden, Gartenwege 
reinigen usw. Wir haben auch Arbeitskräfte, die Zaunpfosten setzen oder Steinplatten verlegen 
können. Werkzeuge und Material sollen zur Verfügung gestellt werden, im Zweifel bei uns telefonisch 
zurückfragen. 

• Putzen: Gartenhäuser, Hofgelände, Werkstätten (nicht während Betrieb), Wohnungen teilweise (Bad, 
WC, Küche) oder ganz inkl. Fensterputzen. Bitte seien Sie anwesend, wenn die Arbeiten laufen, damit 
das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht! Putzgeräte und Putzmittel sollten bei Ihnen vorhanden sein. 
Putzen für Wohnungsabgabe an Vermieter: Im Gegensatz zu professionellen Putzinstituten (mit 
dem natürlich höheren Stundenansatz) übernehmen wir keine Garantie für die Wohnungsabnahme: 
Bewährt hat sich jedoch in den letzten Jahren das Vorgehen, dass Sie während der Putzarbeiten 
anwesend sind, Anweisungen geben wo noch nachgeputzt werden muss und den Termin mit dem 
Vermieter so vereinbaren, dass unsere Arbeitskräfte noch anwesend sind –dann kann bei eventuellen 
Mängeln sofort nachgearbeitet werden.  

• Glätten: Nach Ihren Vorgaben. 

• Renovieren: Ablaugen, Malen, alte Einrichtungen herausreissen, Plättli entfernen, Tapeten ablösen, 
kleine Schreiner – und Gipserarbeiten usw. Bitte mit uns abklären, welche Werkzeuge und welches 
Material bei Ihnen vorhanden ist und was wir mitbringen müssen, ggf. Abfallmulden organisieren.   

• PC-Help: Wer Probleme hat, seinen privaten PC oder Laptop optimal zu nutzen, kann bei uns 
fachmännische Hilfe erhalten, zugeschnitten auf den Hausgebrauch, wie z. B. Umgang mit Office-
Software (Word, Excel), Internet oder ganz allgemein einen neu gekauften PC installieren. 

• Andere Arbeiten: Bitte fragen! 
 
Wir verrechnen unsere Arbeiten wie folgt: 
 

Unsere Arbeitskräfte bringen zum vereinbarten Termin ein Formular mit, auf welchem Sie nach Abschluss 
der Arbeiten durch Ihre Unterschrift bestätigen, dass eine bestimmte Anzahl Stunden gearbeitet worden ist 
und dass die Arbeit ordentlich erledigt wurde. Sie erhalten eine Kopie (roter Durchschlag). Mit dem Original 
holen unsere Arbeitskräfte ihren Lohn. Sie erhalten dann eine Rechnung.  
Bei Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und unseren Arbeitnehmern während der Arbeiten: Bitte rufen Sie uns 
an!  
Natürlich freuen wir und unsere Arbeitskräfte uns auch über positive Rückmeldungen. 
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• Es gelangt normalerweise ein Stundensatz von Fr. 27.- (F6) zur Verrechnung 

• Es wird pro Arbeitskraft mindestens eine Stunde verrechnet 

• Jede angefangene Viertelstunde wird verrechnet 

• Inbegriffen sind gesetzliche vorgeschriebene Abgaben (AHV/EO, Versicherungen etc.) 

• Für anspruchsvolle Facharbeiten (z. B. PC-Help) werden Fr. 32.- (L11) verrechnet 

• Für Arbeiten ausserhalb des Stadtgebietes von Chur ist ein Arbeitsweg zur Arbeitszeit 
hinzuzurechnen (siehe Formular); Diese Zeit beginnt mit der Abfahrt des Verkehrsmittels in Chur 
zu laufen; Billette gehen zu Ihren Lasten; Es besteht auch die Möglichkeit, die Arbeitskräfte in Chur 
(Treffpunkt vereinbaren!) abzuholen und wieder zu bringen. 

• Falls Arbeiten über die Mittagszeit hinausgehen, sollten unsere Arbeitnehmer Zeit haben, bei uns das 
Mittagessen einzunehmen; Sie können aber auch selbst für Getränke (kein Alkohol) und Verpflegung 
besorgt sein. Bei Arbeiten ausserhalb des Stadtgebietes ist dies die einfachste Lösung. 

• Bei grösseren Arbeitseinsätzen können unsere Arbeitskräfte eventuell von einer Betreuungsperson 
der UHG begleitet werden, welche sich auch ggf. an den Arbeiten beteiligt. Der Stundensatz für die 
Betreuungsperson liegt bei Fr. 45.-. Da unsere Kapazität diesbezüglich beschränkt ist, solche 
grösseren Arbeiten langfristig planen! 

• Machen unsere Betreuungspersonen im Rahmen von Arbeiten Transportfahrten für Material oder 
Personen, werden zusätzlich zu den Stunden pro km Fr. 0.80 verrechnet. 

 
 
Carlo Schneiter, Betriebsleiter UHG  


